
Beschluss:                                         
 
Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt  
für das Haushaltsjahr 2010 die überplanmäßigen Ausgaben für  

1. Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 
Gewerbesteuerumlage, Haushaltsstelle 1.9000.810000, in Höhe von 198.900 EUR, 

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen nach dem 
Grundsicherungsgesetz außerhalb von Einrichtungen, Haushaltsstelle 1.4850.781000, in 
Höhe von 413.700 EUR, 

3. Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - 
Leistungsbeteiligung einmalige Beihilfen, Haushaltsstelle 1.4820.693000, in Höhe von 
176.000 EUR, 

4. Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Leistungsbeteiligung an 
Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, Haushaltsstelle 1.4820.691000, in 
Höhe von 411.000 EUR. 

 
Die Deckung erfolgt  aus folgenden Haushaltsstellen:  
 

1. Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 
Gewerbesteuereinnahmen, Haushaltsstelle 1.9000.003000,  in Höhe von 198.900 EUR 

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Kostenbeitrag/ Aufwandsersatz, 
Haushaltsstelle 1.4850.241000, in Höhe von 85.700 EUR, 
Laufende Leistungen – Kostenbeitrag/ Aufwandsersatz, Haushaltsstelle 1.4101.241000, 
in Höhe von 18.000 EUR, 
Laufende Leistungen – Sonstige Ersatzleistungen, Haushaltsstelle 1.4101.247000, in 
Höhe von 70.000 EUR, 
Laufende Leistungen – Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen, 
Haushaltsstelle 1.4101.249000, in Höhe von 240.000 EUR, 

3. Laufende Leistungen – Leistungen von Sozialleistungsträgern, Haushaltsstelle 
1.4101.245000, in Höhe von 66.000 EUR, 
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Rückzahlung 
Darlehen, Haushaltsstelle 1.4820.249000, in Höhe von 110.000 EUR, 

4. Laufende Leistungen – Kostenbeitrag/ Aufwandsersatz, Haushaltsstelle 1.4101.241000, 
in Höhe von 6.000 EUR, 
Laufende Leistungen – Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Haushaltsstelle 
1.4101.243000, in Höhe von 13.200 EUR, 
 Laufende Leistungen – Leistungen von Sozialleistungsträgern, Haushaltsstelle 
1.4101.245000, in Höhe von 7.300 EUR, 
Finanzausgleich – Ausgleichsleistungen vom Land - Sonderlasten, Haushaltsstelle 
1.9010.093000, in Höhe von 384.500 EUR. 


